Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Ziirich

Sitzung vom 30. Juni 1993

2004. Privater Gestaltungsplan Im Gseck, Méannedorf

Die kommunale Nutzungsplanung der Gemeinde Minnedorf wurde
durch den Regierungsrat mit Beschluss Nr. 1722/1987 genehmigt.

Fiir das geméss Zonenplan der Einfamilienhauszone sowie der zwei-
geschossigen Wohnzone zugeteilte Gebiet Im Gseck ist durch den
Grundeigentiimer ein privater Gestaltungsplan aufgestellt worden. Am
5. April 1993 stimmte diesem der Gemeinderat Médnnedorf zu. Gemass
Zeugnis der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 24. Mai 1993 ist
gegen diesen Beschluss kein Rechtsmittel eingelegt worden. Der Ge-
meinderat Mannedorf ersucht mit Schreiben vom 9. Juni 1993 um die
Genehmigung der Vorlage.

Da der Gestaltungsplan in keinem Punkt von der kommunalen Bau-
und Zonenordnung abweicht, ist die Zustimmung des Gemeinderates
ausreichend. Er verletzt im iibrigen keine 6ffentlichen Interessen, so
dass der Genehmigung nichts entgegensteht.

Auf Antrag der Direktion der 6ffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

I. Der private Gestaltungsplan Im Gseck, dem der Gemeinderat Mén-
nedorf am 5. April 1993 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Méannedorf, 8708 Minnedorf
(unter Beilage eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars
des Gestaltungsplans fiir sich und zuhanden des Grundeigentiimers), die
Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an
die Direktion der 6ffentlichen Bauten.

Ziirich, den 30. Juni 1993

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller
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Bestimmungen

Vom Grundeigentimer festgesetzt om: 16. Marz 1993
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Vom Gemeinderat zugestimmt om: - 5. April 1993

Naomens des Gemeinderates

Der Pradsident:
Vom Regierungsrat am: 30. ' 1993

Mit Beschluss Nr. 7 004 genehmigt.

Vor dem Regierungsrat

Der Stoatsschreiber: / //
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Erben R. Schnorf—Flury, 8707 Uetikon a.S.

vertreten durch:

Fontona + Partner AG, Architektur und Plonung, Kugelgosse 22,
8708 Mdnnedorf



Privater Gestaltungsplan "Im GSECK"

1. Zweck

Mit dem privaten Gestaltungsplan "Im Gseck" werden Gestaltungsgrundsatze
festgelegt mit der Zielsetzung eine Wohnuberbauung nach einheitlichem
Gestaltungsmuster - unter Ausschépfung der ArealUberbauungsvorschriften -
in Etappen zu realisieren.

2. Geltungsbereich

Die im Situationsplan Mst. 1 : 500 dargestellte Arealbegrenzung ist mass-
gebend fur den oértlichen Geltungsbereich.

3. Bestandteile

Der private Gestaltungsplan "Im Gseck" setzt sich zusammen aus den nach-
stehenden Vorschriften sowie dem Situationsplan Mst. 1 : 500.

4. Ergdanzendes Recht / Verhiltnis zur Bau- und Zonenordnung

Der vorliegende Gestaltungsplan wird festgesetzt im Sinne der §§ 83, 85 und
86 PBG.

Soweit die nachstehenden Vorschriften nichts Zusatzliches bestimmen, gelten
die jeweils gultige Bauordnung der Gemeinde Mannedorf, insbesondere die
Bestimmungen Uber Arealliberbauungen, sowie das Planungs- und Bauge-
setz des Kantons Zirich (PBG).

5. Zahl, Lage und dussere Abmessungen der Bauten

Innerhalb der im Gestaltungsplan festgelegten und durch Mantelbaulinien
begrenzten Baubereiche darf die folgende Anzahl Hauptgeb&ude erstellt wer-

den:
Baubereiche 1 bis 5 je 1-2 Hauptgebdude
Baubereich 6 max. 15 Hauptgebdude

Besondere Gebdude und unterirdische Bauten sind auch ausserhalb der
Baubereiche zuldssig.

Die Gebaudeabmessungen in den Baubereichen 1 bis 5 ergeben sich aus
den Dimensionen des jeweiligen Baubereiches, die Gebaudeldnge unterliegt
keinen Beschrankungen.
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10.

Im Baubereich 6 gilt eine Beschrankung fur die Gebdudeldnge von 40.0 m
und flr die Geb&udebreite eine solche von 18.0 m. Der Zusammenbau ist bis
zur maximalen Langenbeschrankung gestattet.

Besondere Gebaude dirfen die Hauptbauten in den Baubereichen 1 -5
untereinander verbinden.

Bauliche Ausniitzung

Zur Schaffung von weniger dichten und verdichteten Bereichen wird das
gemass BZO im Zeitpunkt der nachgesuchten Baubewilligungen geltende
Ausnitzungsmass flr Arealiberbauungen fir die massgebliche Grundflache
im Gestaltungsplan-Perimeter wie folgt verwendet:

In den Baubereichen 1 bis 5 darf flr die aufgezeigte Parzellierung das fir die
Regelbauweise maximal zuldssige Mass der baulichen Nutzung nicht
Uberschritten werden.

Im Baubereich 1 ist das geringere Dichtemass Uber die ganze zugeordnete
Parzelle zu berechnen. Der Differenzanteil aus der Zonenfldche mit der
héheren Dichte féllt dem Baubereich 6 zu.

Ebenso fallt der Anteil am Arealbonus aus den Baubereichen 1 bis 5 dem
Baubereich 6 zu.

Im Baubereich 6 berechnet sich die bauliche Nutzung nach den
Bestimmungen fir ArealUberbauungen einschliesslich Arealbonus, kumuliert
mit den vorgenannten Uebertragungen der baulichen Ausnitzung aus den
Baubereichen 1 bis 5.

Larmempfindlichkeitsstufe

Im gesamten Gestaltungsplangebiet gilt die Empfindlichkeitsstufe I, geméass
Art. 43 LSV (La&rmschutzverordnung des Bundes).

Gestaltung der Bauten
Bauten, Anlagen und Umschwung sind fur sich und in ihrem Zusammenhang
mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung im Ganzen und in ihren

einzelnen Teilen so zu gestalten, dass eine besonders gute Gesamtwirkung
erreicht wird. Diese Anforderung gilt auch flr Materialien und Farben.

Umgebungsgestaltung

Fur die Anlage von Spiel- und Ruheflachen sind hinsichtlich Lage und Grésse
die Angaben im Situationsplan wegleitend.

Parkierung

Die Anzahl der Pflichtparkplatze wird nach den jeweils geltenden Vorschriften
der Gemeinde Mannedorf ermittelt.
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Erschliessung

Far die Erschliessung des Gestaltungsplangebietes ist der Quartierplan
"Unteri Buelen" (RRB Nr. 456/1985) massgebend.

Fur die Erschliessung der einzelnen Baubereiche ist das Konzept im
Situationsplan wegleitend.

Aussichtspunkt

Die Lage des Aussichtspunktes ist im Situationsplan festgelegt. Die genaue
Lage des éffentlich zugénglichen Bereiches, sowie dessen Grdsse sind
ebenfalls im Situationsplan eingetragen. Der Zugang erfolgt tber die private
Erschliessungsstrasse und Uber einen Zugangsweg von 1,5 m Breite.Die
generelle Linienfuhrung ist durch zwei Richtungspunkte fixiert.

Die Gestaltung des Aussichtspunktes und die Rechte der Oeffentlichkeit, ins-
besondere das Wegrecht, werden in einem separaten éffentlich beurkunde-
ten Vertrag geregelt.

Im Uebrigen gelten die Festlegungen im Erganzungsplan Aussichtsschutzbe-
reiche vom 4. September 1986 (Teil 1 Weieren).

Inkrafttretung

Der private Gestaltungsplan im Gseck tritt mit der 6ffentlichen Bekanntma-
chung der regierungsratlichen Genehmigung in Kraft.

Méannedorf, 5. Marz 1993

370 gestaS.doc



	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften

